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Prüfung der Kreditwürdigkeit 
 
 
 
I. Einleitung 
 

• Regelungsinhalt 
• Normzweck 

 
II. Pflichten des Kreditgebers 
 

1. Prüfung der Kreditwürdigkeit 
 

• Begriff der Kreditwürdigkeit 
• Zeitpunkt der Prüfung 
• Aktive Nachforschungspflicht des Kreditgebers 
• Umfang der Nachforschungspflicht 
• Informationsbeschaffung beim Verbraucher 
• Datenbankabfrage 

 
2. Information des Verbrauchers 
 

• Ergebnis der Datenbankabfrage 
• Ergebnis der Bonitätsprüfung 

 
3. Kein Abschlussverbot 

 
III. Sanktionen 
 

1. Vorgaben der Richtlinie 
 
2. Umsetzungsoptionen 

 
3. Sanktionen nach dem VKrG und dem ABGB 

 
• Verwaltungsstrafe 
• Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums 
• Haftung des Kreditgebers nach den Grundsätzen der culpa in contrahendo 
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Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG 

 
 

Artikel 8 - Verpflichtung zur Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor Abschluss des Kreditvertrages der Kredit-
geber die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers anhand ausreichender Informationen be-
wertet, die er gegebenenfalls beim Verbraucher einholt und erforderlichenfalls anhand 
von Auskünften aus der in Frage kommenden Datenbank. Diejenigen Mitgliedstaaten, 
die die Kreditgeber gesetzlich dazu verpflichten, die Kreditwürdigkeit aufgrund der Ab-
frage einer entsprechenden Datenbank zu beurteilen, können diese Anforderung beibe-
halten. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, sofern die Parteien übereinkommen, den Ge-
samtkreditbetrag nach Abschluss des Kreditvertrages zu ändern, der Kreditgeber die ihm 
zur Verfügung stehenden Finanzinformationen über den Verbraucher auf den neuen 
Stand bringt und die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vor jeder deutlichen Erhöhung 
des Gesamtkreditbetrags bewertet. 
 

Artikel 9 - Zugang zu Datenbanken 
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt bei grenzüberschreitenden Krediten sicher, dass Kreditgeber 
aus anderen Mitgliedstaaten Zugang zu den in seinem Hoheitsgebiet zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit des Verbrauchers verwendeten Datenbanken haben. Der Zugang ist oh-
ne Diskriminierung zu gewähren. 
(2) Wird ein Kreditantrag aufgrund einer Datenbankabfrage abgelehnt, so unterrichtet der 
Kreditgeber den Verbraucher unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis dieser 
Abfrage und über die Angaben der betreffenden Datenbank. 
(3) Die Unterrichtung erfolgt, es sei denn, sie ist nach anderen gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften nicht zulässig oder läuft Zielen der öffentlichen Ordnung oder der öffentli-
chen Sicherheit zuwider. 
(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 
 

Artikel 23 – Sanktionen 
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen 
innerstaatlichen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung erfor-
derlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend sein. 
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Umsetzung im VerbraucherkreditG 

 
 

Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers 
 

§ 7. (1) Vor Abschluss des Kreditvertrags hat der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit des 
Verbrauchers anhand ausreichender Informationen zu prüfen, die er – soweit erforderlich 
– vom Verbraucher verlangt; erforderlichenfalls hat er auch Auskünfte aus einer zur Ver-
fügung stehenden Datenbank einzuholen. 
(2) Wenn diese Prüfung erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Verbrauchers ergibt, 
seine Pflichten aus dem Kreditvertrag vollständig zu erfüllen, hat der Kreditgeber den 
Verbraucher auf diese Bedenken gegen dessen Kreditwürdigkeit hinzuweisen. 
(3) Sofern Kreditgeber und Verbraucher übereinkommen, den Gesamtkreditbetrag nach 
Abschluss des Kreditvertrags zu ändern, hat der Kreditgeber die ihm zur Verfügung ste-
henden Finanzinformationen über den Verbraucher auf neuen Stand zu bringen und die 
Kreditwürdigkeit des Verbrauchers vor jeder deutlichen Erhöhung des Gesamtkreditbe-
trags zu prüfen. Abs. 2 gilt entsprechend. 
(4) Wird ein Kreditantrag auf Grund einer Datenbankabfrage abgelehnt, so hat der Kre-
ditgeber den Verbraucher unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis dieser Ab-
frage und über die Angaben der betreffenden Datenbank zu informieren, es sei denn, dies 
liefe Zielen der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit zuwider. Die Be-
stimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bleiben unberührt. 
(5) § 28 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. Nr. 565/1999 in der 
jeweils geltenden Fassung, ist auf bei der Datenschutzkommission registrierte Informati-
onsverbundsysteme kreditgebender Institutionen zur Bonitätsbeurteilung, bei denen die 
Verwendung auf § 8 Abs. 1 Z 2 oder Z 4 DSG 2000 beruht, nicht anzuwenden.  
 

Zugang zu Datenbanken 
§ 8. Bei grenzüberschreitenden Krediten ist der Zugang zu Datenbanken, die zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers verwendet werden, ohne Diskriminierung 
auch Kreditgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu gewähren. 
Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bleiben unberührt. 
 

Strafbestimmungen 
§ 28. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet 
oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, be-
geht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu be-
strafen, wer 
3. die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nicht entsprechend dem § 7 Abs 1 bewertet, 

den Verbraucher nicht gemäß § 7 Abs 2 auf die Bedenken gegen die Kreditwürdig-
keit hinweist oder den Verbraucher nicht gemäß § 7 Abs 4 über das Ergebnis der 
Datenbankabfrage informiert, 

 


